
Der Krankenversicherungsbeitrag wird 
in der gesetzlichen und in der privaten 
Krankenversicherung unterschiedlich 
berechnet. In der gesetzlichen Kran
kenversicherung ist der Beitrag vom 
Einkommen abhängig. In der privaten 
Krankenversicherung ist der Beitrag 
vom persönlichen Einkommen unab
hängig.

Gesetzliche Kranken
versicherung

Die Beitragspflicht und die Höhe des 
Beitrages hängen vom Gesamtein
kommen ab.

Gesamteinkommen

Unter Gesamteinkommen ist die 
Summe der Einkünfte im Sinne des 
Einkommensteuerrechts zu verste
hen (§ 16 SGB IV).

Dazu zählen unter anderem:

••  Einkünfte aus nichtselbständiger Ar
beit (Lohn / Gehalt eines Arbeitneh
mers abzüglich Werbungs kosten)

•• Einkünfte aus selbständiger Tätigkeit

•• Einkünfte aus Vermietung und Ver
pachtung

•• Einkünfte aus Kapitalvermögen 
abzüglich Sparerfreibetrag

•• Rente der gesetzlichen Renten
versicherung

•• sonstige Einkünfte

Das Gesamteinkommen mit seiner 
Bezugnahme auf die Summe der Ein
künfte stellt auf den Einkunftsbegriff 
im Sinne des § 2 Abs. 2 EStG, d. h. auf 
die ÜberschussEinkünfte bzw. den 
Gewinn ab.

Bei Renten aus einer Berufsunfähig
keitsversicherung handelt es sich um 
sonstige Einkünfte nach § 22 EStG. 
Die monatliche Berufsunfähigkeits
rente wird in Höhe des Zahlbeitrags 
berücksichtigt.

Sonderausgaben und außergewöhn
liche Belastungen dürfen bei der Er
mittlung des Gesamteinkommens 
nicht abgezogen werden. Dazu zäh
len z. B. Vorsorgeaufwendungen, Frei
beträge wie Altersentlastungsbetrag, 
Altersfreibetrag und Haushaltsfrei
betrag.

Familienversicherung

Eine beitragsfreie Versicherung über 
den Ehepartner (Familienversiche
rung nach § 10 Abs. 1 Satz 1 Nr. 5 
SGB V) ist ausgeschlossen, wenn 
der Familienangehörige ein Gesamt
einkommen hat, das regelmäßig im 
Monat 1/7 der monatlichen Bezugs
größe West (§ 18 SGB IV) überschrei
tet. Für geringfügig Beschäftigte gilt 
ein monatliches Gesamt einkommen 
von 450 €.

Wird eine geringfügige selbständige 
Tätigkeit ausgeübt, liegt die Einkom
mensgrenze bei einer Höhe von 1/7 
der monatlichen Bezugsgrenze. Im 
Jahr 2018 liegt die Einkommensgren
ze bei monatlich 435 €.

Positive und negative Einkünfte der 
verschiedenen Einkunftsarten können 
gegeneinander aufgerechnet werden.

Werden die jeweiligen Werte über
schritten, entfällt die Familienversi
cherung und es sind im Rahmen einer 
freiwilligen Versicherung eigene Bei
träge zu entrichten.
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Einkommensgrenzen für die 
Familienversicherung

 

Beitragsbemessungs
grenzen

Alle Werte gelten bundeseinheitlich.

Geringfügig Beschäftigte 
(§ 8 Abs. 1 Nr. 1 SGB IV, 
§ 8a SGB IV)

Jahr    Monatseinkommen
2014   450 €
2015   450 €
2016   450 €
2017   450 €
2018   450 €

Jahr Bezugsgröße davon 1/7
2014 2.765 € 395 €
2015 2.835 € 405 €
2016 2.905 € 415 €
2017 2.975 € 425 €
2018 3.045 € 435 €

 jährlich monatlich
2014 48.600 € 4.050,00 €
2015 49.500 € 4.125,00 €
2016 50.850 € 4.237,50 €
2017 52.200 € 4.350,00 €
2018 53.100 € 4.425,00 €



 
Unsere Dienstleistung

Wir beraten und unterstützen Sie 
in Versicherungsdingen.

Unsere Dienstleistung ist kosten-
pflichtig. Die Höhe ist abhängig 
vom Arbeitsaufwand.

In einem unverbindlichen Ge-
spräch können wir den Arbeitsauf-
wand besprechen. Bevor Sie uns 
beauftragen, erhalten Sie von uns 
eine verbindliche Kostenzusage.

 

So können Sie Kontakt zu 
uns aufnehmen:

Versicherungsberater 
Michael Jander 
Am Markt 7 
93077 Bad Abbach

Telefon  09405 / 955 10 20 
Telefax 09405 / 955 10 21 
E-Mail info@jander-vb.de 
Internet www.jander-vb.de

Höhe des Beitrages

Die Höhe des Beitrags zur gesetzli
chen Krankenversicherung ist abhän
gig vom Gesamteinkommen und dem  
Beitragssatz der jeweiligen Kran
kenkasse, gegebenenfalls mit Zu
satzbeitrag. Hinzu kommt noch der 
Beitrag für die gesetzliche Pflegever
sicherung. Der Gesamtbeitrag ist vom 
Renten empfänger alleine aufzubrin
gen.

Beitragssätze 2018

Beispiel allgemeiner Beitragssatz 
(mit Krankengeld) 14,6 %

Beispiel ermäßigter Beitragssatz 
(ohne Krankengeld) 14,0 %

Pflegeversicherung 2,55 % 

Pflegeversicherung Kinderlose 2,8 %

Die Beitragssätze sind von Kasse zu 
Kasse verschieden. Zum Beitragssatz 
ist noch der Zusatzbeitrag (durch
schnittlicher Zusatz beitragssatz 1,1 %) 
hinzuzurechnen. Der gesamte Bei
tragssatz beträgt – abhängig von der 
Krankenkasse – meist zwischen 14 % 
und rund 17 %.

Mindestbeitrag

Der Mindestbeitrag ist von der soge
nannten Bezugsgröße abhängig. Im 
Jahr 2018 wird er aus einer Mindest
einnahme von monatlich 1015 € be
rechnet. Dies entspricht einem Drittel 
der monatlichen Bezugsgröße West.

Der Krankenversicherungsbeitrag wird 
aus dem Zahlbetrag der monatlichen 
Rente berechnet. Ist dieser niedriger 
als die Mindesteinnahmegrenze, dann 
werden mindestens 1015 € zu Grunde 
gelegt.

Höchstbeitrag

Die Obergrenze für die Beitragsbe
messung ist die sogenannte Bei
tragsbemessungsgrenze. Dies ist 
der Betrag, bis zu dem die Beiträge 
berechnet werden. Im Jahr 2018 liegt 
die monatliche Beitragsbemessungs
grenze bei 4.350 €. Einkommen ober
halb dieser Grenze werden bei der 
Berechnung des Kranken und Pflege
beitrags nicht berücksichtigt.

Private Krankenversicherung

Der Beitrag in der privaten Krankenver
sicherung ist von Ihrem persönlichen 
Einkommen unabhängig. Der Monats
beitrag bleibt bei Eintritt der Berufs
unfähigkeit unverändert. Lediglich der 
Beitrag zur Krankentagegeldversiche
rung entfällt.

Damit zu einem späteren Zeitpunkt 
die Krankentageldversicherung wie
der fortgesetzt werden kann, könnte 
eine Anwartschaftsversicherung ab
geschlossen werden. Der Beitrag liegt 
in der Regel bei 20–40 % des Beitrags 
für das Krankentagegeld.
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